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Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Gesetzesziele

 (1) Mit diesem Gesetz wird in Erfüllung des Verfassungsauftrags nach Artikel 3 Absatz 2 des Grundge-
setzes (GG) die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in dem in §
3 genannten Geltungsbereich gefördert.

 (2) Die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern erfolgt mit dem Ziel
ihrer Gleichstellung und der Beseitigung bestehender sowie der Verhinderung künftiger Diskriminierun-
gen wegen des Geschlechts und des Familienstandes. Dadurch sollen auch bestehende Nachteile für
Frauen abgebaut oder ausgeglichen werden, unter Wahrung des Vorrangs von Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung nach Artikel 33 Absatz 2 GG. Zu diesem Zweck werden Frauen nach Maßgabe dieses
Gesetzes gezielt gefördert, insbesondere, um Zugangs- und Aufstiegschancen für Frauen zu verbessern
sowie eine deutliche Erhöhung des Anteils der Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind,
zu erreichen.

 (3) Ziel des Gesetzes ist darüber hinaus die paritätische Vertretung von Frauen und Männern in Gremi-
en, soweit das Land Mitglieder für diese bestimmen kann.

 (4) Ziel des Gesetzes ist es zudem, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Frauen und Män-
ner zu verbessern.

§ 2
Besondere Verantwortung

 Alle Beschäftigten, insbesondere diejenigen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, sowie die Dienst-
stellenleitungen und die Personalvertretungen, fördern die tatsächliche Verwirklichung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern und berücksichtigen Chancengleichheit als durchgängiges Leitprin-
zip in allen Aufgabenbereichen der Dienststelle. Dies gilt insbesondere bei Personalwirtschafts- und Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen.

§ 3
Geltungsbereich
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 (1) Dieses Gesetz gilt für

1. die Behörden des Landes,

 

2. die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der alleinigen Aufsicht
des Landes unterstehen, mit Ausnahme der außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtungen,
der kommunalen Stiftungen, der sozialkaritativen Stiftungen, der Landesbank Baden-Württem-
berg, der Landeskreditbank, der Sparkassen sowie ihrer Verbände und Verbundunternehmen, des
Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands, der Selbstverwaltungskörperschaften der Wirt-
schaft und der freien Berufe, der Sozialversicherungsträger sowie der Landesverbände der Be-
triebskrankenkassen und Innungskrankenkassen, des Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung, der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Baden-Württemberg,

 

3. die Hochschulen sowie das Karlsruher Institut für Technologie, soweit nicht das Landeshochschul-
gesetz (LHG) und das KIT-Gesetz (KITG) eigene Regelungen enthalten,

 

4. die Gerichte des Landes und

 

5. den Südwestrundfunk dem Sinne nach.

 

 (2) Auf die Gemeinden, die Stadt- und Landkreise, die Zweckverbände, die Gemeindeverwaltungsver-
bände, den Kommunalverband für Jugend und Soziales, die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württem-
berg, die Komm.ONE, den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, die Nachbarschafts-
verbände, die Regionalverbände und den Verband Region Stuttgart finden ausschließlich Absatz 3 und
die Vorschriften der Abschnitte 4 und 6 Anwendung.

 (3) Soweit das Land oder eine kommunale Gebietskörperschaft ein Unternehmen in Rechtsformen des
Privatrechts gründet oder umwandelt, soll die Anwendung dieses Gesetzes im Gesellschaftsvertrag oder
in der Satzung vereinbart werden. Die kommunale Gebietskörperschaft soll ihre Gesellschafterrechte in
Unternehmen des Privatrechts, auf die sie durch mehrheitliche Beteiligung oder in sonstiger Weise di-
rekt oder indirekt bestimmenden Einfluss nehmen kann, so ausüben, dass die Vorschriften dieses Ge-
setzes entsprechende Anwendung finden. Verfügt das Land oder die kommunale Gebietskörperschaft
nicht über eine Mehrheitsbeteiligung an einem Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Per-
son des Privatrechts oder einer Personengesellschaft, hält aber mindestens einen Geschäftsanteil von
25 Prozent, soll das Land oder die kommunale Gebietskörperschaft darauf hinwirken, dass die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes entsprechende Anwendung finden.

§ 4
Begriffsbestimmungen

 (1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und
Beamte, Auszubildende sowie Richterinnen und Richter. Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind fer-
ner Personen des Südwestrundfunks, die arbeitnehmerähnliche Personen nach § 12a des Tarifvertrags-
gesetzes sind.

 (2) Familienaufgaben im Sinne dieses Gesetzes bestehen, wenn eine beschäftigte Person mindestens
ein Kind unter 18 Jahren tatsächlich betreut.

 (3) Pflegeaufgaben im Sinne dieses Gesetzes bestehen, wenn eine beschäftigte Person eine nach § 14
Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) pflegebedürftige nahe angehörige Person nach §
7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) tatsächlich und nicht erwerbsmäßig häuslich pflegt oder
betreut.

 (4) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Behörden, Verwaltungsstellen der in § 3
genannten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie die Gerichte, die Hochschulen und die Schu-
len.
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 (5) Beförderung im Sinne dieses Gesetzes ist auch die Verleihung eines anderen Amtes mit höherem
Grundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung, die Übertragung eines anderen Amtes mit gleichem
Grundgehalt und anderer Amtsbezeichnung unter gleichzeitigem Wechsel der Laufbahngruppe, die Ver-
leihung eines Richteramtes mit höherem Grundgehalt und die Übertragung einer höher zu bewertenden
Tätigkeit sowie die Gewährung einer Amtszulage.

 (6) Eine Unterrepräsentanz von Frauen im Sinne dieses Gesetzes liegt dort vor, wo innerhalb eines Gel-
tungsbereichs eines Chancengleichheitsplans in einer Entgelt- oder Besoldungsgruppe einer Laufbahn
oder in den Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben einschließlich der Stellen und Planstel-
len Vorsitzender Richterinnen und Vorsitzender Richter weniger Frauen als Männer beschäftigt sind.

 (7) Frühzeitige Beteiligung im Sinne dieses Gesetzes bedeutet, dass die Beauftragte für Chancengleich-
heit an der Entscheidungsfindung gestaltend mitwirken und Einfluss nehmen kann. Die Beteiligung der
Beauftragten für Chancengleichheit soll vor der Beteiligung der Personalvertretung erfolgen.

Abschnitt 2
Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern

§ 5
Erstellung des Chancengleichheitsplans

 (1) Jede personalverwaltende Dienststelle, deren Personalverwaltungsbefugnis 50 und mehr Beschäf-
tigte umfasst, erstellt mindestens einen Chancengleichheitsplan. In den anderen Dienststellen kann ein
Chancengleichheitsplan erstellt werden. Für die Ministerien ist jeweils ein gesonderter Chancengleich-
heitsplan zu erstellen. Soweit Gleichstellungspläne für alle Beschäftigten gemäß § 4 Absatz 5 LHG auf-
gestellt werden, entfällt die Pflicht zur Erstellung eines Chancengleichheitsplans nach diesem Gesetz.

 (2) Ist die personalverwaltende Dienststelle, deren Personalverwaltungsbefugnis Beschäftigte einer
nachgeordneten Dienststelle umfasst, an der Personalplanung und der Personalauswahl der nachge-
ordneten Dienststelle nicht unmittelbar beteiligt, kann sie von der Erstellung eines Chancengleichheits-
plans für diese Beschäftigten der nachgeordneten Dienststelle absehen. Diese Beschäftigten sind in den
Chancengleichheitsplan der nachgeordneten Dienststelle aufzunehmen und bei der Berechnung nach
Absatz 1 Satz 1 zu berücksichtigen.

 (3) In besonders gelagerten Einzelfällen kann mit Genehmigung des jeweiligen Fachministeriums und
des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums von der Erstellung eines Chancengleichheitsplans abge-
sehen werden.

 (4) Der Chancengleichheitsplan ist für die Dauer von sechs Jahren zu erstellen und soll bei erheblichen
strukturellen Änderungen angepasst werden. Bei der Erstellung des Chancengleichheitsplans und sei-
ner Anpassung ist die Beauftragte für Chancengleichheit mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung
frühzeitig zu beteiligen. Gegen die Entscheidungen der Dienststellenleitung steht der Beauftragten für
Chancengleichheit das Recht der Beanstandung nach § 21 zu.

 (5) Die Chancengleichheitspläne und ihre Anpassung sind der Dienstaufsichtsbehörde, die ihre Beauf-
tragte für Chancengleichheit informiert, vorzulegen. Chancengleichheitspläne der übrigen, der allei-
nigen Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts sind der Dienststelle, die die Rechtsaufsicht ausübt und ihre Beauftragte für Chancengleichheit
informiert, vorzulegen.

 (6) Zusammen mit dem Chancengleichheitsplan ist alle sechs Jahre eine Übersicht über die Beschäftig-
tenstruktur der einzelnen Dienststellen zu erstellen und in der jeweiligen Dienststelle in geeigneter Wei-
se bekannt zu machen.

§ 6
Inhalt des Chancengleichheitsplans

 (1) Der Chancengleichheitsplan hat eine Bestandsaufnahme und beschreibende Auswertung der Be-
schäftigtenstruktur seines jeweiligen Geltungsbereichs zu enthalten. Im Chancengleichheitsplan ist dar-
zustellen, in welchen Bereichen die Frauen unterrepräsentiert sind. Hierfür sind alle sechs Jahre folgen-
de Daten jeweils getrennt nach Geschlecht zu erheben und auszuwerten:
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1. die Zahl der Beschäftigten, gegliedert nach Voll- und Teilzeittätigkeit, Besoldungs-, Entgeltgrup-
pen, Laufbahnen und Berufsgruppen,

 

2. die Zahl der Beurlaubten,

 

3. die Zahl der Beschäftigten in Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben,

 

4. die Zahl der Auszubildenden, gegliedert nach Laufbahnen und Ausbildungsberufen, sowie

 

5. die Gremienbesetzung nach § 13.

 

Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjahres.

 (2) Der Chancengleichheitsplan hat die Zielvorgabe zu enthalten, mindestens die Hälfte der durch Ein-
stellung zu besetzenden Stellen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zur Besetzung
durch Frauen vorzusehen. Sind in Bereichen der Unterrepräsentanz von Frauen voraussichtlich nicht ge-
nügend Frauen mit der notwendigen Qualifikation zu gewinnen, können entsprechend weniger Stellen
zur Besetzung mit Frauen vorgesehen werden. Dies ist im Chancengleichheitsplan darzulegen. Bei Be-
förderung und bei Übertragung höherwertiger Tätigkeiten ist der Anteil der Frauen in Bereichen, in de-
nen sie in geringerer Zahl beschäftigt sind als Männer, deutlich zu erhöhen. Der Vorrang von Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung nach Artikel 33 Absatz 2 GG ist zu beachten.

 (3) Im Chancengleichheitsplan ist festzulegen, mit welchen personellen, organisatorischen, fortbilden-
den und qualifizierenden Maßnahmen die Frauenanteile auf allen Ebenen sowie allen Positionen mit Vor-
gesetzten- und Leitungsaufgaben in unterrepräsentierten Bereichen erhöht werden, bis eine Beseiti-
gung der Unterrepräsentanz erreicht ist. Zur Erreichung dessen kann sich die Zielvorgabe an dem Ge-
schlechteranteil der vorangegangenen Entgelt- oder Besoldungsgruppe einer Laufbahn orientieren.

§ 7
Bekanntmachung, Veröffentlichung

 (1) Der Chancengleichheitsplan ist innerhalb eines Monats nach Ausfertigung durch die Dienststellen-
leitung in den vom Geltungsbereich des Chancengleichheitsplans erfassten Dienststellen an geeigneter
Stelle zur Einsicht auszulegen, auszuhängen oder in sonstiger geeigneter Weise bekannt zu machen.

 (2) Die Chancengleichheitspläne und die Zwischenberichte nach § 8 Absatz 1 sind jeweils im Internet zu
veröffentlichen. Die Chancengleichheitspläne und Zwischenberichte der Ministerien sind darüber hinaus
auf der Webseite der Landesregierung im Internet zu veröffentlichen. Daten, die auf einer Datenbasis
von weniger als sechs Personen beruhen, sind nicht zu veröffentlichen.

§ 8
Erfüllung des Chancengleichheitsplans

 (1) Nach drei Jahren (Zwischenbericht) und im nächsten Chancengleichheitsplan stellt jede Dienststel-
le, die den Chancengleichheitsplan erstellt, den Stand der Erfüllung der im Chancengleichheitsplan fest-
gelegten Zielvorgaben fest. Die jeweils zuständige Beauftragte für Chancengleichheit ist frühzeitig zu
beteiligen. Werden die Zielvorgaben nicht erreicht, ist darzulegen, weshalb von den Zielvorgaben des
Chancengleichheitsplans abgewichen wird und welche Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Hierfür sind
folgende Daten jeweils getrennt nach Geschlecht zu erheben und auszuwerten:

1. die Zahl der Beschäftigten, gegliedert nach Voll- und Teilzeittätigkeit, Besoldungs-, Entgeltgrup-
pen, Laufbahnen und Berufsgruppen,

 

2. die Zahl der Stellenausschreibungen, Bewerbungen, Einstellungen, Beförderungen und Höher-
gruppierungen,

 

3. die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungen in Bereichen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind, und
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4. die Gremienbesetzung nach § 13.

 

Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjahres.

 (2) Der Zwischenbericht ist der Dienstaufsichtsbehörde, die ihre Beauftragte für Chancengleichheit in-
formiert, vorzulegen. Bei den der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts berichtet die Dienststelle der Rechtsaufsichtsbehörde, die ih-
re Beauftragte für Chancengleichheit informiert.

 (3) Auf die Erfüllung des Chancengleichheitsplans achtet die nach Absatz 2 aufsichtführende Behörde,
die ihre Beauftragte für Chancengleichheit beteiligt. Soweit Verstöße festgestellt werden und sie nicht
im Rahmen der im Gesetz gegebenen Möglichkeiten behoben werden können, sind die Gründe hierfür
bei der Aufstellung des nächsten Chancengleichheitsplans darzulegen.

 (4) Bei erheblichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Chancengleichheitsplans kann sich die
Dienstaufsichtsbehörde unter frühzeitiger Beteiligung ihrer Beauftragten für Chancengleichheit in be-
gründeten Fällen die Zustimmung bei jeder weiteren Einstellung oder Beförderung vorbehalten.

§ 9
Ausschreibung von Stellen

 (1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind alle Stellen grundsätzlich in der Dienst-
stelle sowie öffentlich auszuschreiben. Ausschreibungen müssen geschlechtsneutral erfolgen, es sei
denn, ein bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare Voraussetzung für die Tätigkeit. Die Ausschreibung
ist so abzufassen, dass Frauen ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert werden.

 (2) Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, ist in der Ausschreibung darauf hinzu-
weisen, dass Vollzeitstellen grundsätzlich teilbar sind. Dies gilt auch für Stellen mit Vorgesetzten- und
Leitungsaufgaben.

 (3) Die Beauftragte für Chancengleichheit soll bei allen Ausschreibungen frühzeitig beteiligt werden. Bei
Ausnahmen von den Grundsätzen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ist die Beauftragte für Chancen-
gleichheit frühzeitig zu beteiligen.

 (4) § 11 Absätze 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes gilt entsprechend.

§ 10
Bewerbungs- und Personalauswahlgespräche

 (1) Soweit möglich sind in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, mindestens ebenso vie-
le Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Bewerbungsgespräch zu laden, soweit sie das in der
Ausschreibung vorgegebene Anforderungs- und Qualifikationsprofil aufweisen.

 (2) Insbesondere Fragen nach dem Familienstand, nach einer bestehenden oder geplanten Schwanger-
schaft oder geplanten Elternzeit sowie danach, wie bestehende oder geplante Familien- oder Pflegeauf-
gaben neben dem Beruf gewährleistet werden können, sind unzulässig.

 (3) Bei der Stellenbesetzung kann die Beauftragte für Chancengleichheit an den Bewerbungs- und Per-
sonalauswahlgesprächen teilnehmen.

§ 11
Einstellung, beruflicher Aufstieg und Vergabe von Ausbildungsplätzen

 (1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, hat die Dienststelle unter Wahrung des Vor-
rangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Artikel 33 Absatz 2 GG sowie nach Maßga-
be der Zielvorgaben des Chancengleichheitsplans und entsprechender Personalplanung Frauen bei der
Besetzung von Stellen, insbesondere mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, sowie von Stellen für die
Berufsausbildung und bei der Beförderung vorrangig zu berücksichtigen, soweit nicht in der Person des
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
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 (2) Bei der Beurteilung der Eignung sind die in den Familien- und Pflegeaufgaben und in ehrenamtlicher
Tätigkeit erworbenen überfachlichen Kompetenzen einzubeziehen, soweit sie für die vorgesehene Tätig-
keit von Bedeutung sind und in das Bewerbungsverfahren eingebracht werden.

 (3) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung können Frauenförderung und Behinderten-
eigenschaft als zusätzliche Hilfskriterien berücksichtigt werden. Bei Vorliegen gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung von Frauen und Männern dürfen geringere aktive Dienst- oder Beschäfti-
gungszeiten, Inanspruchnahme von Elternzeit, Familienpflegezeit, Pflegezeit, Telearbeit und flexiblen
Arbeitszeitmodellen sowie Reduzierungen der Arbeitszeit, Beurlaubungen oder Verzögerungen beim Ab-
schluss einzelner Ausbildungsgänge auf Grund der Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Per-
sonen nicht berücksichtigt werden. Ferner sind Familienstand oder Einkommen der Partnerin oder des
Partners nicht zu berücksichtigen.

 (4) Die Dienststelle hat die Beauftragte für Chancengleichheit an der Entscheidung über jede Einstel-
lung und Beförderung frühzeitig zu beteiligen. Ihr sind die entscheidungsrelevanten Daten mitzuteilen
und die erforderlichen Bewerbungsunterlagen frühzeitig zur Einsicht vorzulegen. Hiervon erfasst sind
auch die Bewerbungsunterlagen männlicher Mitbewerber, die die vorgesehenen Voraussetzungen für
die Besetzung der Personalstelle oder des zu vergebenden Amtes erfüllen. Andere Personalaktendaten
darf die Beauftragte für Chancengleichheit nur mit Zustimmung der Betroffenen einsehen.

§ 12
Fort- und Weiterbildung

 (1) Die berufliche Fort- und Weiterbildung weiblicher Beschäftigter wird gefördert. Insbesondere sollen
dazu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden, die eine Weiterqualifikation ermöglichen
oder auf die Übernahme von Tätigkeiten in Bereichen der Unterrepräsentanz von Frauen vorbereiten.
Bei der Planung und Gestaltung der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist der Beauftragten für Chan-
cengleichheit Gelegenheit zur Beteiligung zu geben.

 (2) Bei innerbehördlichen Dienstbesprechungen und bei geeigneten Veranstaltungen der beruflichen
Fort- und Weiterbildung, insbesondere auch bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräf-
te, sind Themen zur Chancengleichheit von Frauen und Männern vorzusehen.

 (3) Bei allen beruflichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sollen Frauen entsprechend ihrem An-
teil an der Zielgruppe der Fort- und Weiterbildungsmaßnahme berücksichtigt werden. Frauen sollen ver-
stärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen eingesetzt wer-
den. Die Beauftragte für Chancengleichheit ist bei der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die eine Weiterqualifikation ermöglichen oder auf die Übernahme
von Tätigkeiten in Bereichen der Unterrepräsentanz von Frauen vorbereiten, zu beteiligen.

 (4) Bei der Ausgestaltung und Durchführung von beruflichen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
soll auch darauf geachtet werden, dass den Beschäftigten mit zu betreuenden Kindern oder pflegebe-
dürftigen nahen angehörigen Personen eine Teilnahme möglich ist. Möglichkeiten der Betreuung sollen
im Bedarfsfall angeboten werden.

§ 13
Gremien

 (1) In Gremien, für die dem Land ein Berufungs-, Entsende- oder Vorschlagsrecht zusteht, müssen ab 1.
Januar 2017 mindestens 40 Prozent der durch das Land zu bestimmenden Mitglieder Frauen sein, soweit
nicht eine Ausnahme aus besonderen Gründen nach Absatz 5 vorliegt. Der Mindestanteil ist bei erfor-
derlich werdenden Berufungen, Entsendungen oder Vorschlägen zur Besetzung einzelner oder mehrerer
Sitze zu beachten und im Wege einer sukzessiven Steigerung zu erreichen. Bestehende Mandate kön-
nen bis zu ihrem vorgesehenen Ende wahrgenommen werden. Stehen dem Land insgesamt höchstens
zwei Gremiensitze zu, sind die Sätze 1 bis 3 nicht anzuwenden.

 (2) Wird ein Gremium gebildet oder wiederbesetzt von einer Stelle, die nicht zur unmittelbaren Landes-
verwaltung gehört, ist auf eine Besetzung des Gremiums mit mindestens 40 Prozent Frauen hinzuwir-
ken.
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 (3) Es ist das Ziel, ab dem 1. Januar 2019 die in Absatz 1 genannten Anteile auf 50 Prozent zu erhöhen.
Steht dem Land insgesamt eine ungerade Anzahl an Gremiensitzen zu, darf das Ungleichgewicht zwi-
schen Frauen und Männern nur einen Sitz betragen.

 (4) Gremien im Sinne von Absatz 1 sind solche, die auf gesetzlicher Grundlage beruhen, insbesondere
Beiräte, Kommissionen, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie sonstige Kollegialorgane und vergleichba-
re Mitwirkungsgremien, unabhängig von ihrer Bezeichnung.

 (5) Ausnahmen sind nur aus besonderen Gründen zulässig, die aktenkundig zu machen sind. Besondere
Gründe sind insbesondere dann gegeben, wenn die Ausübung des Mandats in einem Gremium an einen
bestimmten Dienstposten geknüpft ist, der einen fachlichen Bezug zum auszuübenden Mandat hat.

 (6) Bei der Gremienbesetzung ist die Beauftragte für Chancengleichheit in den einzelnen Dienststellen
frühzeitig zu beteiligen.

 (7) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Mitgliedschaft in Gremien durch eine auf einer Rechtsnorm oder Sat-
zung beruhenden Wahl begründet wird.

§ 14
Beseitigen der Unterrepräsentanz

 (1) Soweit das Gesetzesziel der weitgehenden Beseitigung der Unterrepräsentanz in allen Entgelt- oder
Besoldungsgruppen einer Laufbahn und in den Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben ein-
schließlich der Stellen und Planstellen Vorsitzender Richterinnen und Vorsitzender Richter erreicht ist,
ist die jeweilige Dienststelle von folgenden Vorschriften entbunden:

1. Erstellung eines Chancengleichheitsplans nach § 5,

 

2. Erstellung eines Zwischenberichts nach § 8 und

 

3. Aufforderung zur Bewerbung von Frauen nach § 9 Absatz 1 Satz 3.

 

 (2) Die Dienststelle hat unter frühzeitiger Beteiligung ihrer Beauftragten für Chancengleichheit im Ab-
stand von zwei Jahren zu prüfen, ob das Gesetzesziel nach Absatz 1 weiterhin gewahrt ist und sie von
den Vorschriften des Absatzes 1 entbunden bleibt. Die Beauftragte für Chancengleichheit kann die Ent-
scheidung der Dienststelle nach § 21 beanstanden.

Abschnitt 3
Beauftragte für Chancengleichheit, Stellvertreterin

§ 15
Bestellung

 (1) In jeder Dienststelle mit 50 und mehr Beschäftigten und in jeder personalverwaltenden Dienststelle,
deren Personalverwaltungsbefugnis 50 und mehr Beschäftigte umfasst, ist eine Beauftragte für Chan-
cengleichheit und ihre Stellvertreterin nach vorheriger Wahl zu bestellen. Bei den Hochschulen gelten
die Angehörigen des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals nach § 44 LHG nicht als Beschäf-
tigte im Sinne dieser Bestimmung. Die regelmäßige Amtszeit beträgt fünf Jahre. In allen anderen Dienst-
stellen ist eine Ansprechpartnerin für die weiblichen Beschäftigten und die zuständige Beauftragte für
Chancengleichheit zu bestellen. Eine Ansprechpartnerin kann auch für einen Teil der Dienststelle be-
stellt werden, der räumlich von dem Hauptsitz der Dienststelle entfernt seinen Sitz hat.

 (2) Zuständig für eine Dienststelle nach Absatz 1 Satz 4 ist die Beauftragte für Chancengleichheit der
nächsthöheren Dienststelle.

 (3) In jedem Staatlichen Schulamt ist für den Bereich der Lehrkräfte an Grund-, Werkreal-, Haupt-, Real-,
Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren aus deren Kreis nach
vorheriger Ausschreibung eine Beauftragte für Chancengleichheit zu bestellen.

 (4) In jedem Regierungspräsidium ist zusätzlich zur Beauftragten für Chancengleichheit eine fachliche
Beraterin aus dem Bereich Schule zu bestellen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die fachliche Berate-
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rin nimmt in Abstimmung mit der Beauftragten für Chancengleichheit deren Aufgaben und Rechte wahr,
soweit Maßnahmen der Dienststelle ausschließlich die Schulen betreffen.

§ 16
Verfahren zur Bestellung

 (1) Wahlberechtigt sind alle weiblichen Beschäftigten der Dienststelle, es sei denn, dass sie am Wahltag
seit mehr als zwölf Monaten ohne Dienstbezüge oder Arbeitsentgelt beurlaubt sind.

 (2) Wählbar für das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit und der Stellvertreterin sind die weib-
lichen Beschäftigten der Dienststelle. Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist, ist für das Amt
der Beauftragten für Chancengleichheit und der Stellvertreterin nicht wählbar. Satz 2 gilt nicht bei Ab-
ordnungen zur Teilnahme an Lehrgängen.

 (3) Die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin werden in einem Wahlverfahren in
getrennten Wahlgängen nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Die Wahl hat den Grundsät-
zen der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl zu entsprechen. Das Verfah-
ren für die Durchführung der Wahl wird durch Rechtsverordnung der Landesregierung geregelt.

 (4) Findet sich nur eine zur Ausübung des Amtes bereite Beschäftigte, kann die Dienststelle von der
weiteren Durchführung des Wahlverfahrens absehen und diese zur Beauftragten für Chancengleichheit
bestellen. Findet sich aus dem Kreis der weiblichen Beschäftigten keine zur Ausübung des Amtes berei-
te Person, kann die Dienststelle auch einen zur Ausübung bereiten männlichen Beschäftigten zum Be-
auftragten für Chancengleichheit bestellen. Anderenfalls hat die Dienststelle das Wahlverfahren nach
sechs Monaten zu wiederholen. Gleiches gilt für die Stellvertretung.

 (5) Die Wahl der Beauftragten für Chancengleichheit und ihrer Stellvertreterin kann beim Verwaltungs-
gericht angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbar-
keit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass
durch den Verstoß das Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte. Zur Anfechtung
berechtigt sind mindestens drei Wahlberechtigte, alle Bewerberinnen oder die Dienststellenleitung. Die
Anfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen, von dem Tag der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses an gerechnet, zulässig.

§ 17
Erlöschen der Bestellung, Widerruf, Neubestellung

 (1) Die Bestellung zur Beauftragten für Chancengleichheit erlischt mit Ablauf der Amtszeit, der Niederle-
gung des Amtes, ihrem Ausscheiden aus der Dienststelle oder ihrer nicht nur vorübergehenden Verhin-
derung von mehr als sechs Monaten.

 (2) Die Dienststellenleitung darf die Bestellung zur Beauftragten für Chancengleichheit nur auf deren
Verlangen oder wegen grober Verletzung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen widerrufen.

 (3) Ist die Bestellung erloschen oder widerrufen worden, ist die Stellvertreterin mit ihrem Einverständ-
nis bis zum Ende der laufenden Amtszeit zur Beauftragten für Chancengleichheit zu bestellen. Anderen-
falls hat die Dienststellenleitung aus der Liste der für das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit
nicht gewählten Beschäftigten die Person mit der nächsthöheren Stimmenzahl bis zum Ende der laufen-
den Amtszeit zur Beauftragten für Chancengleichheit zu bestellen. Ist eine solche nicht vorhanden, hat
die Dienststelle aus dem Kreis der weiblichen Beschäftigten die Beauftragte für Chancengleichheit bis
zum Ende der laufenden Amtszeit zu bestellen. § 16 Absatz 4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
Die Bestellung ist nur mit Einverständnis der zu bestellenden Beschäftigten vorzunehmen.

 (4) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Stellvertreterin entsprechend. Ist die Bestellung zur Stellvertre-
terin erloschen oder widerrufen worden, findet Absatz 3 Sätze 2 bis 5 entsprechende Anwendung. Glei-
ches gilt bei Nachrücken der Stellvertreterin in das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit nach
Absatz 3 Satz 1.

§ 18
Rechtsstellung
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 (1) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist der Dienststellenleitung unmittelbar zugeordnet und hat
ein unmittelbares Vortragsrecht. Sie ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht an Weisungen gebunden.

 (2) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen räum-
lichen, personellen und sachlichen Mitteln auszustatten. Ihr und ihrer Stellvertreterin ist die Teilnahme
an spezifischen Fortbildungsveranstaltungen zu ermöglichen, soweit diese für ihre Tätigkeit erforderlich
sind.

 (3) Die Dienststellenleitung hat die Beauftragte für Chancengleichheit im erforderlichen Umfang von ih-
ren anderweitigen dienstlichen Verpflichtungen zu entlasten. Unter Berücksichtigung der Struktur der
jeweiligen Dienststelle und sofern keine anderweitige Vereinbarung zwischen Dienststelle und Beauf-
tragter für Chancengleichheit getroffen wird, beträgt die Entlastung in der Regel in personalverwalten-
den Dienststellen mit mehr als 300 Beschäftigten mindestens 50 Prozent der vollen regelmäßigen Ar-
beitszeit. Bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 600 Beschäftigten wird die Beauftragte für Chancen-
gleichheit in der Regel im Umfang der Regelarbeitszeit einer Vollzeitkraft entlastet. § 15 Absatz 1 Satz 2
gilt entsprechend. Soweit die Beauftragte für Chancengleichheit eine Teilzeitbeschäftigung ausübt, wird
auf die Möglichkeit der Aufgabendelegation nach § 22 Absatz 2 verwiesen.

 (4) Bei Uneinigkeit über den Umfang der Entlastung kann die Dienststelle oder die Beauftragte für Chan-
cengleichheit eine Schlichtungsstelle anrufen. Die Schlichtungsstelle besteht aus einer Vertreterin oder
einem Vertreter des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums als Vorsitzende oder Vorsitzender, ei-
ner Vertreterin oder einem Vertreter des betroffenen Fachministeriums und einer dritten Person mit Be-
fähigung zum Richteramt, die der baden-württembergischen Arbeits- oder Verwaltungsgerichtsbarkeit
angehört und von dem für Frauenfragen zuständigen Landtagsausschuss zu benennen ist. Das Nähere
wird durch Rechtsverordnung des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums geregelt.

 (5) Die Beauftragte für Chancengleichheit darf wegen ihrer Tätigkeit weder allgemein noch in ihrer be-
ruflichen Entwicklung benachteiligt werden. Sie darf gegen ihren Willen nur umgesetzt, versetzt oder
abgeordnet werden, wenn dies aus dringenden dienstlichen Gründen, auch unter Berücksichtigung ihrer
Funktion als Beauftragte für Chancengleichheit, unvermeidbar ist. In diesem Fall ist die Zustimmung der
vorgesetzten Dienststelle, die ihre Beauftragte für Chancengleichheit beteiligt, notwendig. § 15 Absätze
2 und 4 des Kündigungsschutzgesetzes gilt entsprechend.

 (6) Die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin sind verpflichtet, über die persönli-
chen Verhältnisse von Beschäftigten und andere vertrauliche Angelegenheiten in der Dienststelle auch
über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Stillschweigen zu bewahren. Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch
für die Ansprechpartnerinnen und für die fachlichen Beraterinnen.

§ 19
Grundsätze für die Zusammenarbeit

 (1) Die Dienststellenleitung legt zu Beginn der Amtszeit der Beauftragten für Chancengleichheit im Ein-
vernehmen mit ihr die näheren Einzelheiten der Zusammenarbeit fest.

 (2) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist in dem für die sachgerechte Wahrnehmung ihrer Aufgaben
und Beteiligungsrechte erforderlichen Umfang frühzeitig und umfassend zu unterrichten. Ihr sind die
hierfür erforderlichen Unterlagen frühzeitig vorzulegen und alle erforderlichen Informationen und Aus-
künfte zu erteilen.

 (3) Die Beauftragte für Chancengleichheit kann an der regelmäßig stattfindenden Besprechung der
Dienststellenleitung mit den anderen Führungskräften der Dienststelle teilnehmen. Dies gilt nicht, so-
weit die Dienststelle einen Bezug zu den der Beauftragten für Chancengleichheit nach diesem Gesetz
zugewiesenen Aufgaben ausschließt.

§ 20
Sonstige Aufgaben und Rechte

 (1) Die Beauftragte für Chancengleichheit achtet auf die Durchführung und Einhaltung dieses Gesetzes
und unterstützt die Dienststellenleitung bei dessen Umsetzung. Sie ist an sonstigen allgemeinen perso-
nellen sowie sozialen und organisatorischen Maßnahmen ihrer Dienststelle, soweit diese Auswirkungen
auf die berufliche Situation weiblicher Beschäftigter haben können, frühzeitig zu beteiligen.
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 (2) Die Beauftragte für Chancengleichheit hat ein Initiativrecht für Maßnahmen zur gezielten beruflichen
Förderung von Frauen. Sie kann sich innerhalb ihrer Dienststelle zu fachlichen Fragen der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern, der beruflichen Förderung von Frauen und der Vereinbarkeit von Fami-
lie, Pflege und Beruf äußern. Sie kann während der Arbeitszeit Sprechstunden durchführen und einmal
im Jahr eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten der Dienststelle einberufen.

 (3) Weibliche Beschäftigte können sich in ihren Angelegenheiten ohne Einhaltung des Dienstwegs an
die Beauftragte für Chancengleichheit ihrer Dienststelle wenden.

 (4) Den Beauftragten für Chancengleichheit ist Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch untereinander zu
geben.

 (5) Die Rechte der Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen bleiben unberührt.

§ 21
Beanstandungsrecht

 (1) Hält die Beauftragte für Chancengleichheit eine Maßnahme für unvereinbar mit diesem Gesetz oder
mit anderen Vorschriften über die Gleichbehandlung von Frauen und Männern, hat sie das Recht, diese
Maßnahme innerhalb von einer Woche nach ihrer Unterrichtung schriftlich zu beanstanden. Bei unauf-
schiebbaren Maßnahmen kann die Dienststelle die Frist auf zwei Arbeitstage verkürzen. Im Fall der frist-
gerechten Beanstandung hat die Dienststellenleitung unter Beachtung der Einwände neu zu entschei-
den. Die Ablehnung der Beanstandung ist gegenüber der Beauftragten für Chancengleichheit schriftlich
zu begründen.

 (2) Die beanstandete Maßnahme soll vor Ablauf der Frist und vor der Entscheidung der Dienststellenlei-
tung nach Absatz 1 Satz 3 nicht vollzogen werden.

 (3) Wird die Beauftragte für Chancengleichheit nicht oder nicht rechtzeitig nach Maßgabe dieses Geset-
zes beteiligt, soll der Vollzug bis zum Ablauf von einer Woche nach Unterrichtung der Beauftragten für
Chancengleichheit ausgesetzt werden. Bei unaufschiebbaren Maßnahmen kann die Dienststelle die Frist
auf zwei Arbeitstage verkürzen.

 (4) Die Beauftragte für Chancengleichheit kann sich unter Einhaltung des Dienstwegs über die jeweils
nächsthöhere Behörde an die oberste Dienstbehörde wenden und insbesondere Beanstandungen, de-
nen auch die nächsthöhere Behörde nicht abhilft, binnen einer Woche nach Unterrichtung zur Klärung
vorlegen.

 (5) Bei Fragen von allgemeiner frauenpolitischer Bedeutung kann sich die Beauftragte für Chancen-
gleichheit an das für Frauenfragen zuständige Ministerium wenden.

§ 22
Aufgaben der Stellvertreterin

 (1) Die Stellvertreterin wird grundsätzlich im Vertretungsfall tätig.

 (2) Abweichend von Absatz 1 kann die Beauftragte für Chancengleichheit der Stellvertreterin mit deren
Einverständnis Aufgaben zur eigenständigen Erledigung übertragen. Eine Änderung oder Aufhebung der
Delegationsentscheidung nach Satz 1 kann die Beauftragte für Chancengleichheit jederzeit ohne Zu-
stimmung der Stellvertreterin vornehmen. § 18 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Aufgabendelega-
tion ist gegenüber der Dienststelle und der Personalvertretung anzuzeigen.

 (3) Die Stellvertreterin hat die von der Beauftragten für Chancengleichheit vorgegebenen Leitlinien der
Chancengleichheitsarbeit zu beachten. Die Gesamtverantwortung für die Aufgabenerledigung verbleibt
bei der Beauftragten für Chancengleichheit.

 (4) Wird die Stellvertreterin nach Absatz 1 tätig, ist sie anstelle der Beauftragten für Chancengleichheit
mit Beginn der Vertretungstätigkeit in dem Ausmaß ihrer Tätigkeit als Stellvertreterin von anderweiti-
gen Tätigkeiten nach § 18 Absatz 3 zu entlasten. Im Falle des Absatzes 2 Satz 1 wird die Stellvertreterin
anstelle der Beauftragten für Chancengleichheit entsprechend der Aufgabendelegation entlastet.

§ 23
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Arbeitskreis der Beauftragten für Chancengleichheit
der Ministerien und des Rechnungshofs

 (1) Die Beauftragten für Chancengleichheit der Ministerien und des Rechnungshofs bilden den Arbeits-
kreis Chancengleichheit (AKC). Dieser tritt regelmäßig zusammen. Der AKC gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

 (2) An den Sitzungen des AKC können nach Maßgabe der Geschäftsordnung teilnehmen:

1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums,

 

2. die Beauftragten für Chancengleichheit der Regierungspräsidien und

 

3. weitere Personen.

 

 (3) Der AKC kann grundsätzliche Angelegenheiten, die für die weiblichen Beschäftigten von allgemeiner
Bedeutung sind, beraten sowie Vorschläge unterbreiten und Stellungnahmen hierzu abgeben.

 (4) Die Möglichkeit, weitere Arbeitskreise zur Koordinierung der Arbeit der Beauftragten für Chancen-
gleichheit einzurichten, bleibt unberührt.

 (5) Näheres regelt die Geschäftsordnung.

Abschnitt 4
Regelungen für Gemeinden, Stadt- und Landkrei-
se sowie sonstige Körperschaften und Anstalten

§ 24
Kommunale Gleichstellungspolitik

 Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist auch
eine kommunale Aufgabe. Die Gemeinden sowie Stadt- und Landkreise wirken auf die Chancengleich-
heit und Gleichstellung von Frauen in allen kommunalen Bereichen, insbesondere in Beruf, öffentlichem
Leben, Bildung und Ausbildung, Familie, sowie in den Bereichen der sozialen Sicherheit hin. Sie stellen
durch geeignete Maßnahmen sicher, dass Frauen gefördert und gestärkt werden und Chancengleichheit
als durchgängiges Leitprinzip in allen kommunalen Aufgabenbereichen berücksichtigt sowie inhaltlich
und fachlich begleitet wird.

§ 25
Beauftragte

 (1) In jedem Stadt- und Landkreis sowie in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl ab 50 000 ist eine
hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen, die die Frauenförderung und gesellschaftliche
Gleichstellung von Frauen und Männern wahrnimmt. Sie ist in der Ausübung ihrer behördeninternen
Aufgaben nicht an Weisungen gebunden.

 (2) Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 50 000 benennen jeweils eine Person oder eine Organisa-
tionseinheit, die die Aufgaben der Frauenförderung und der Chancengleichheit in der Gemeinde wahr-
nimmt.

§ 26
Aufgaben und Rechte

 (1) Die Beauftragten nach § 25 Absätze 1 und 2 wirken behördenintern auf die Gleichberechtigung von
Frauen und Männern in Familie, Beruf und Verwaltung hin. Neben diesen behördeninternen Aufgaben
obliegt es darüber hinaus den Beauftragten nach § 25 Absatz 1 auch, die gesellschaftliche Position der
Frauen zu stärken und zu fördern. Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise werden von ihrer Beauftragten
nach § 25 Absätze 1 und 2 in Fragen der Gleichstellungspolitik beraten. Die Beauftragten arbeiten mit
der Verwaltung zusammen. Zudem nehmen die Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise neben ihren
eigenen Aufgaben die Koordination der mit den Gleichstellungsfragen befassten Personen oder Organi-
sationseinheiten bei den kreisangehörigen Gemeinden wahr.
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 (2) Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise beteiligen ihre Beauftragte nach § 25 Absätze 1 und 2 bei al-
len Vorhaben, soweit die spezifischen Belange von Frauen betroffen sind, frühzeitig. Über die jeweilige
Stellungnahme informiert die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister den Gemeinderat sowie die Land-
rätin oder der Landrat den Kreistag.

 (3) Den Beauftragten nach § 25 Absätze 1 und 2 stehen zur Wahrnehmung der behördeninternen Frau-
enförderung insbesondere folgende Rechte zu:

1. In Angelegenheiten der behördeninternen Frauenförderung haben sie ein unmittelbares Vortrags-
recht bei der Behördenleitung,

 

2. bei Stellenbesetzungen können sie an Vorstellungs- und Auswahlgesprächen teilnehmen,

 

3. bei der Planung und Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist ihnen Gelegenheit
zur Beteiligung zu geben und

 

4. sie besitzen ein Initiativrecht für Maßnahmen zur gezielten beruflichen Förderung von Frauen.

 

§ 27
Chancengleichheitspläne

 (1) Die Gemeinden mit mehr als 8 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Stadt- und Landkreise
sollen Chancengleichheitspläne erstellen.

 (2) Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg soll einen Chancengleichheits-
plan erstellen.

 (3) Für die Zweckverbände, den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, die Gemeinde-
prüfungsanstalt Baden-Württemberg, die Komm.ONE, die Nachbarschaftsverbände, die Regionalverbän-
de und den Verband Region Stuttgart gilt, soweit sie 50 und mehr Personen beschäftigen, Absatz 1 ent-
sprechend.

 (4) Die vorstehend bezeichneten Stellen regeln in eigener Verantwortung die Erstellung der Chancen-
gleichheitspläne und das Verfahren.

Abschnitt 5
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Frauen und Männer

§ 28
Verpflichtete

 Die Dienststelle ist verpflichtet, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Frauen und Männer
zu fördern und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen vorzunehmen. Die
Personalvertretung hat im Rahmen ihrer allgemeinen Aufgaben nach § 70 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes auf die bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf hinzuwirken.

§ 29
Familien- und pflegegerechte Arbeitszeit

 Die Dienststellen können auf Antrag über die gleitende Arbeitszeit hinaus eine familien- oder pflegege-
rechte Gestaltung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit einräumen, wenn dies nachweislich zur
Betreuung von mindestens einem Kind unter 18 Jahren oder einer nach § 14 Absatz 1 SGB XI pflegebe-
dürftigen nahen angehörigen Person nach § 7 Absatz 3 PflegeZG erforderlich ist und dienstliche Belan-
ge nicht entgegenstehen. Ist beabsichtigt, dem Antrag einer oder eines Beschäftigten nicht zu entspre-
chen, ist die Beauftragte für Chancengleichheit zu beteiligen. Die Ablehnung des Antrags ist von der
Dienststelle schriftlich zu begründen.

§ 30
Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und Beurlaubung zur

Wahrnehmung von Familien- oder Pflegeaufgaben
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 (1) Die Dienststelle hat unter Einbeziehung der Beauftragten für Chancengleichheit für die Beschäftig-
ten in allen Bereichen, auch bei Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, ein ausreichendes An-
gebot an Teilzeitarbeitsplätzen zu schaffen, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenste-
hen. Die Wahrnehmung von Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben steht der Reduzierung der Arbeitszeit
grundsätzlich nicht entgegen.

 (2) Im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten sollen die Dienststellen den Beschäftigten auch Telear-
beitsplätze anbieten. Diese sollen bevorzugt durch Beschäftigte mit Familien- oder Pflegeaufgaben be-
setzt werden.

 (3) Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflegeauf-
gaben dürfen sich nicht nachteilig auf den beruflichen Werdegang, insbesondere auf die dienstliche Be-
urteilung, auswirken. Teilzeitbeschäftigten sind die gleichen beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten und
Fortbildungschancen einzuräumen wie Vollzeitbeschäftigten. Entsprechendes gilt für Beschäftigte an
Telearbeitsplätzen. Teilzeit, Telearbeit und Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflegear-
beiten dürfen nicht dazu führen, dass den Beschäftigten geringerwertige Aufgaben übertragen werden.

 (4) Die Dienststellen sind verpflichtet, Beschäftigte, die einen Antrag auf Teilzeitbeschäftigung oder Be-
urlaubung zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflegeaufgaben stellen, ausdrücklich auf die allgemei-
nen beamten- und versorgungsrechtlichen, sozialversicherungs-, arbeits- und tarifrechtlichen Folgen
hinzuweisen.

 (5) Beabsichtigt die Dienststelle, dem Antrag einer oder eines Beschäftigten mit Familien- oder Pflege-
aufgaben auf Teilzeitbeschäftigung, Teilnahme an der Telearbeit oder Beurlaubung nicht zu entspre-
chen, ist die Beauftragte für Chancengleichheit zu beteiligen. Die Ablehnung des Antrags ist von der
Dienststelle schriftlich zu begründen.

§ 31
Wechsel zur Vollzeitbeschäftigung, beruflicher Wiedereinstieg

 (1) Bei Vorliegen der gleichen Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung müssen im Rahmen der Be-
setzung von Vollzeitstellen vorrangig berücksichtigt werden:

1. Teilzeitbeschäftigte mit Familien- oder Pflegeaufgaben, die eine Vollzeitbeschäftigung oder eine
Erhöhung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit beantragen, sowie

 

2. beurlaubte Beschäftigte, die während der Beurlaubung Familien- oder Pflegeaufgaben wahrge-
nommen haben und eine vorzeitige Rückkehr aus der Beurlaubung beantragen.

 

 (2) Die Dienststelle hat insbesondere den aus familien- oder pflegebedingten Gründen Beurlaubten
durch geeignete Maßnahmen die Verbindung zum Beruf und den beruflichen Wiedereinstieg zu erleich-
tern.

 (3) Beurlaubten soll in geeigneten Fällen Gelegenheit gegeben werden, Urlaubs- oder Krankheitsvertre-
tungen wahrzunehmen.

 (4) Beurlaubte sind auf Verlangen über Fortbildungsmaßnahmen zu unterrichten. Eine Teilnahme an
Fortbildungsveranstaltungen soll ihnen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze und der allge-
meinen Grundsätze über die Auswahl der dafür in Frage kommenden Beschäftigten ermöglicht werden.
Ihnen sind auf Verlangen Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, die den beruflichen Wiedereinstieg er-
leichtern. § 12 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 4 findet entsprechende Anwendung.

 (5) Mit den Beurlaubten sind auf Antrag Beratungsgespräche zu führen, in denen sie über Einsatzmög-
lichkeiten während und nach der Beurlaubung informiert werden.

Abschnitt 6
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 32
Übergangsvorschrift
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 (1) Gleichstellungsbeauftragte nach § 25 Absatz 1 sind, soweit nicht bereits bestellt, innerhalb eines Jah-
res nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber vor Erstellung eines Chancengleichheitsplans, zu bestellen.

 (2) In den Gemeinden unter 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind Personen oder Organisations-
einheiten nach § 25 Absatz 2, soweit nicht bereits benannt, innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes, aber vor Erstellung eines Chancengleichheitsplans, zu benennen.

 (3) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellte hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte bleiben mit de-
ren Zustimmung bis zum Ablauf ihrer derzeitigen Bestellung im Amt. Sie führen ihr Amt mit den Rech-
ten und Pflichten einer Gleichstellungsbeauftragten nach diesem Gesetz fort.

§ 33
Evaluation

 Die Neuregelungen dieses Gesetzes sind drei Jahre nach dem Inkrafttreten zu evaluieren.

 
 

 
© juris GmbH

 


